
     

  

 

 
Bekanntgabe des 

Landratsamtes Sigmaringen 
über den Vollzug des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

- Feststellung der UVP-Pflicht – 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 UVPG des Ergebnisses der  
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG 

 
Wasserrechtliches Verfahren zum Rückbau des Absturzes und Errichtung einer Riegel-
rampe in der „Schwarzach“ bei der Ölmühle Herbertingen-Marbach 
 
Die Gemeinde Herbertingen beantragt die wasserrechtliche Entscheidung zur Herstellung der 
Durchgängigkeit der „Schwarzach“ und Erstellung einer Leiteinrichtung für Biber auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 733/1 und 632/1, Gemarkung Marbach, Gemeinde Herbertingen im 
Landkreis Sigmaringen.  
 
Für dieses Vorhaben war eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 
i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
durchzuführen.  
 
Mit der Vorprüfung auf der Basis der Planunterlagen, Informationen aus Verwaltungsakten und 
Datenbanken, relevanten Unterlagen zu Gebiet und Gewässer sowie Ortskenntnis wurden die 
in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien berücksichtigt und begründet.  
 
Geplant ist die Herstellung der Durchgängigkeit des Gewässers „Schwarzach“ bei der Ölmühle 
Marbach. Hierzu soll der Rückbau des vorhandenen Absturzes und der Anlagen der ehemali-
gen Ölmühle, der Bau eines Raugerinnes mit Beckenstruktur in der „Schwarzach“ und einer 
Leiteinrichtung für Biber erfolgen. Die unterschiedlichen Gewässerspiegellagen mit einem Hö-
henunterschied von ca. 1,40 m müssen angepasst werden. Der gepflasterte Biberweg wird 
seitlich am Ufer und unter der Brücke mit einer Breite von 1,30 m und Höhe 0,80 m eingebaut. 
Zur Abweisung der Biber vom Landweg werden Trockenmauern mit einer Höhe von 0,8 m und 
einer Gesamtlänge von ca. 20,00 m neben der Landesstraße errichtet. Die Ufer werden mit 
geeignetem Material aufgefüllt und angeglichen, zur Gebäudesicherung wird eine Betonmauer 
errichtet. 
 
Der Bereich um die bewohnte Ölmühle befindet sich direkt an der L282 im Talraum der 
„Schwarzach“. Durch die benachbarten „Schwarzachtalseen“ ist der überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Raum auch ein Ziel zur Erholung und Freizeitnutzung. Für die Anwohner 
sowie Besucher des Umfeldes kommt es zu baubedingten Auswirkungen wie Lärm, Erschüt-
terungen und Staubbelästigungen sowie vermehrtem Aufkommen von Baufahrzeugen. Da 
aber nur eine kurzzeitige Belästigung erfolgt, ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf Men-
schen insbesondere auf die menschliche Gesundheit zu rechnen. 
 
Im Bereich der Maßnahmen wurden vor allem Vögel, Biber und Libellen festgestellt. Im Ge-
wässer befinden sich Bachforellen. Das Ufer ist mit nicht standortgerechten Fichten bepflanzt. 
Die Bepflanzung wird entfernt und durch standortgerechte Pflanzen ersetzt. Tiere und Pflan-
zen werden durch die Bauarbeiten kurzzeitig beeinträchtigt. Durch Bauzeitenregelungen und 
Fischbergung wird diese Beeinträchtigung auf ein Minimum reduziert. Der temporäre Eingriff 
verbessert durch die Neuanlage eines durchgängigen Gewässerbettes, die Wiederherstellung 
des Ufers mit standortgerechter Bepflanzung sowie den Biberweg die Situation für das Fließ-
gewässer sowie die Fauna und Flora. Es ist nicht mit dem Verlust biologischer Vielfalt zu rech-
nen, sie wird vielmehr gestärkt. 



 

Für die gesamten Maßnahmen werden im Gewässer, am Ufer und in angrenzenden Bereichen 
ca. 450 m² Fläche für die Anlage und weitere 300 m² Fläche baubedingt in Anspruch genom-
men. Durch den Einbau der rauen Rampe/Sohlgleite im Gewässerbett ergibt sich eine mit 
Wasserbausteinen befestigte Fläche von ca. 100 m². Am Ufer wird Boden mit ca. 100 m³ ab-
getragen und etwa 150 m³ zur Anpassung der neuen Sohle an das vorhandene Gelände wie-
der aufgetragen. Der Boden ist baubedingten Auswirkungen durch die Abtragung, die Lage-
rung und den Wiedereinbau ausgesetzt. Durch den Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen 
besteht die Gefahr des Eintrags von Stoffen in den Untergrund. Nach Wiederherstellung des 
Geländes wird nicht mit dem Verlust von Bodenfunktionen gerechnet. 
 
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist unter anderem die Herstellung der Durchgängigkeit bei der 
Ölmühle an der „Schwarzach“. Der Umbau der Wasserkraftanlagen zu einer rauen Rampe 
verfolgt dieses Ziel und verbessert damit die Situation des Fließgewässers. Die Hochwasser-
situation wird durch die Maßnahme berücksichtigt und soll keine Änderung erfahren. Grund-
wasser wird nicht tangiert. 
 
Aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme und der Topographie ist nicht mit Auswirkungen 
auf das Klima zu rechnen.  
 
Das Kulturdenkmal Kapelle ist von der Maßnahme nicht betroffen. 
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls kommt daher zum Ergebnis, dass keine erhebliche 
Beeinträchtigung der zu prüfenden Schutzgüter erfolgt. 
 
Aus den vorgenannten Gründen wird festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Diese Feststel-
lung wird hiermit entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. Die Unterlagen 
zur Feststellung der UVP-Pflichtigkeit können nach den Vorschriften des Umweltinformations-
gesetzes im Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen während der 
Servicezeit eingesehen werden. 
 
Sigmaringen, 01.08.2023 
 
Landratsamt 
-Dezernat Bau und Umwelt- 
 
gez. 
 
A. Schiefer 

 


